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unter c.) bis c) genannten Erfordernisse der Gesetzlichkeit 
der Beweisführung weiter verdeutlicht werden.

Isoliert bet rechtet bereitet diese Vorschrift in der Unter

zeichnung ausvveisen.

b) Die Beweismittel nüsssn nur den in der StPQ vorgeschriebe
nen V/ece crlsnot worden sein.

Die StPO bestimmt alternativ zwei "gesetzlich zulässige"
(§ 23 (1) StPO) ’.Vepe der Erlangung der im Strafverfahren zu
lässigen Beweismittel:

1 . die Beweismittel werden unmittelbar durch die Tätinkoit 
der für das Strafverfahren verantwortlichen staatlichen 
Orcane in Strafverfahren ( in allen seinen Abschnitten) 
auf dem für die einzelnen Beweismittel detailliert vorne- 
schriebenon '.Vene erlannt. Diese detaillierten Vorschriften 
für das Ermittlungsverfahren enthalten für die Zeugenaussagen 
und Aussagen sachverständiger Zeugen die £>§ 25 bis 35sowie

a) Nur die im f) 24 StPO genannten Beweismittel dürfen zur Do- 
weisführunn in Strcfverfrhren Verwendung finden.


